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1 Einleitung 

1.1 Planerfordernis 

Südwestlich des Markt Heidenheimer Ortsteils Hechlingen am See liegt der Hahnen-
kammsee. Der in den 1970er Jahren durch das Aufstauen der Rohrach angelegte Stau-
see ist ein beliebtes Freizeitgewässer. Das nördliche Seeufer hat sich zu einem touristi-
schen Zentrum mit Badestrand, Gastronomie, Sportanlagen und einem Campingplatz 
entwickelt. 

Im Bereich des zentralen Besucherparkplatzes am nördlichen Seeufer ist in den letzten 
Jahren auf einer Teilfläche ein einfacher Wohnmobilstellplatz entstanden. Der naturnah 
belassene und mit einem wasserdurchlässigen Belag versehene „Wohnmobilstellplatz 
Hahnenkammsee“ (Betreiber: Zweckverband Hahnenkammsee) besteht aus zwölf ge-
bührenpflichtigen Stellplätzen für Wohnmobile mit Stromanschluss. Sanitäre Anlagen 
stehen in einer nahegelegenen, fußläufig erreichbaren gastronomischen Einrichtung zur 
Verfügung. Die baulichen Anlagen auf dem Platz beschränken sich auf Beschilderungen, 
Stromanschlüsse und Bezahlautomaten. 

Die teilweise Nutzung des Besucherparkplatzes als Wohnmobilstellplatz ist bisher nicht 
planungsrechtlich gesichert. Es besteht daher das Erfordernis zur Aufstellung eines Be-
bauungsplans. Da keine Bebauung des Geländes mit Gebäuden im Sinne der BayBO 
besteht und eine solche auch nicht geplant ist, beschränkt sich der Bebauungsplan auf 
die Zulässigkeit von technischen Anlagen zum Abstellen, zur Bewirtschaftung und zur 
Versorgung von Wohnmobilen. 

 

1.2 Plangebiet 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans umfasst den Wohnmobilstell-
platz Hahnenkammsee am nordwestlichen Ufer des Hahnenkammsees. Das Plangebiet 
grenzt im Osten an die Seestraße, im Süden an die Böschung des Egelseegrabens, im 
Westen an ein Sportgelände mit Vereinshaus und im Norden an den zentralen Besu-
cherparkplatz Hahnenkammsee. Vor dem Sportgelände mit Vereinshaus befindet sich 
auf einem separaten Flurstück eine Trafostation, die nicht mit überplant wird. 

Im Einzelnen umfasst der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans 

- einen südlichen Teilbereich des ansonsten vom Besucherparkplatz Hahnen-
kammsee eingenommenen Flurstücks 3906, Gemarkung Hechlingen am See. 

Insgesamt beträgt die Fläche des Plangebiets ca. 0,19 ha. 

 

1.3 Planverfahren 

Beim vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen qualifizierten Bebauungs-
plan nach § 30 Abs. 1 BauGB. 

Seine Aufstellung erfolgt im Regelverfahren nach §§ 1-4c und 8-10a BauGB mit frühzei-
tiger Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) sowie Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB) und 
Umweltbericht (§ 2a BauGB). 
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2 Übergeordnete Planungen 

2.1 Raumordnung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB muss der FNP den Zielen der Raumordnung angepasst sein 
(Anpassungsgebot). Maßgeblich für die Ziele der Raumordnung sind im vorliegenden 
Verfahren das im Jahr 2013 in Kraft getretene und seitdem mehrfach fortgeschriebene 
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und der im Jahr 1987 in Kraft getretene 
und seitdem mehrfach fortgeschriebene Regionalplan der Region Westmittelfranken, der 
an das LEP anzupassen ist. 

Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Das LEP (Stand 01.06.2023) legt für die Siedlungsentwicklung in Bayern das allgemeine 
Prinzip der „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ fest. In den Siedlungsgebieten 
sind die vorhandenen Potentiale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen. Ausnahmen 
sind zulässig, wenn Potentiale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen (LEP, 
Punkt 3.2). Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere 
bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. Neue Siedlungsflächen sind 
möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen (LEP, Punkt 3.3). 

Der vorliegende Bebauungsplan sichert eine bestehende bauliche Nutzung, ohne eine 
Bebauung des Plangebiets mit Gebäuden im Sinne der BayBO zu ermöglichen. Die pla-
nerisch zu sichernde Nutzung ist aus dem seit mehreren Jahrzehnten bestehenden Be-
sucherparkplatz hervorgegangen, mit diesem funktional verbunden und an das beste-
hende touristische Gebiet am Nordufer des Hahnenkammsees angebunden. Der Bebau-
ungsplan bewirkt keine weitere Zersiedelung der Landschaft. Die vorliegende Planung 
steht daher den Zielen des LEP nicht entgegen. 

Regionalplan der Region Westmittelfranken 

Der Regionalplan der Region Westmittelfranken stellt den Markt Heidenheim als bevor-
zugt zu entwickelndes Kleinzentrum im ländlichen Raum dar, dessen Entwicklung nach-
haltig gestärkt werden soll (Zielkarte Raumstruktur, Stand 07.06.2000). Der Ortsteil 
Hechlingen am See ist als „Schwerpunkt des Erholungsverkehrs“ dargestellt (Begrün-
dungskarte Erholung, Stand 19.02.2010). Der Bereich Hahnenkamm soll vorwiegend der 
naturnahen Erholung dienen (Ziele und Grundsätze der Freiraumstruktur, Z 7.1.2.8, 
Stand 17.08.2021). Da der vorliegende Bebauungsplan eine bestehende, der Entwick-
lung des ländlichen Raums, dem Erholungsverkehr und der naturnahen Erholung die-
nende Nutzung sichert, entspricht dieser den Zielen des Regionalplans. 

 

2.2 Flächennutzungsplan 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan (FNP) 
zu entwickeln (Entwicklungsgebot). Maßgeblich für das vorliegende Verfahren ist der seit 
dem 12.04.1994 wirksame und seitdem mehrfach geänderte FNP des Marktes Heiden-
heim. 

Der FNP des Marktes Heidenheim stellt das Plangebiet abweichend von den Zielen des 
vorliegenden Verfahrens als Parkplatz dar. Um den FNP mit den Zielen des vorliegenden 
Bebauungsplans in Übereinstimmung zu bringen, wird der FNP parallel mit der Aufstel-
lung des vorliegenden Bebauungsplans geändert. Die Änderung des FNP erfolgt im Pa-
rallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. 
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3 Besondere Planungsaspekte 

3.1 Immissionsschutz 

Das Plangebiet liegt außerhalb des bebauten Siedlungsbereichs am Ufer des Hahnen-
kammsees. Unmittelbar angrenzende bauliche Nutzungen sind der zentrale Besucher-
parkplatz des Hahnenkammsees und ein Sportgelände mit Vereinshaus. Da keine Kon-
flikte zwischen dem Abstellen von Wohnmobilen und angrenzenden baulichen Nutzun-
gen bestehen und solche unter den gegebenen Bedingungen nicht zu erwarten sind, 
erfolgt die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans ohne eine vertiefende Betrach-
tung des Immissionsschutzes. 

 

3.2 Landschafts- und Naturschutz 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks „Altmühltal“, aber außerhalb des dazuge-
hörigen Landschaftsschutzgebietes mit der Nummer LSG-00565.01 (Schutzzone im Na-
turpark „Altmühltal“). Aufgrund der bereits bestehenden Nutzung des Plangebietes als 
Wohnmobilstellplatz und der angrenzenden baulichen Nutzungen (Parkplätze und Frei-
zeiteinrichtungen) sind aus dem vorliegenden Bebauungsplan keine Auswirkungen auf 
den Landschaftsraum zu erwarten. 

Der südlich an das Plangebiet angrenzende Egelseegraben ist als Biotop mit der Num-
mer 7030-1085-001 (Auwaldstreifen am Egelseegraben südwestlich von Hechlingen) 
geschützt. Da der vorliegende Bebauungsplan nur eine bestehende Nutzung planerisch 
sichert und den angrenzenden Egelseegraben nicht berührt, sind aus dem vorliegenden 
Bebauungsplan keine Auswirkungen auf das Biotop zu erwarten.  

 

3.3 Hochwasserschutz 

Das Plangebiet liegt außerhalb des formalen, vorläufig gesicherten Überschwemmungs-
gebietes (HQ100) der gestauten Rohrach und damit des Hahnenkammsees, dessen Be-
triebspegel im Sommer bei 468 m über NN und im Winter bei 467 m über NN liegt (Höhe 
des Plangebietes: ca. 469 bis 470 m über NN). Lediglich im Fall eines Extremhochwas-
sers (HQextrem) könnte es laut den vom Bayerischen Landesamt für Umwelt veröffent-
lichten Hochwassergefahrenflächen HQextrem zu Überschwemmungen innerhalb des 
Plangebiets kommen. 

Im Zuge des vorliegenden Planverfahrens wurde ergänzend die mögliche Auswirkung 
von Hochwasser (HQ100) aus dem südlich an das Plangebiet angrenzenden und ca. 
40 m weiter östlich in den Hahnenkammsee einmündenden Egelseegraben (Gewässer 
III. Ordnung) auf das Plangebiet untersucht (siehe Anlage zur vorliegenden Begrün-
dung). Aus der Untersuchung geht hervor, dass das Plangebiet auch außerhalb des 
Überschwemmungsgebietes (HQ100) des Egelseegrabens liegt. Es sind somit in Folge 
des vorliegenden Bebauungsplans keine negativen Auswirkungen auf den Hochwasser-
abfluss des Egelseegrabens zu erwarten. Ebenso bestehen keine erheblichen Hoch-
wassergefahren für das Plangebiet. 
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3.4 Elektrische Freileitungen 

Durch das Plangebiet laufen zwei 20 kV-Freileitungen (Betreiber: N-ERGIE), aus denen 
sich im westlichen Teil des Plangebietes Einschränkungen für die Nutzung als Wohn-
mobilstellplatz ergeben. Diese sind durch geeignete Festsetzungen zu präzisieren und 
vom Betreiber des Stellplatzes zu beachten. 

 

4 Planerische Konzeption 

Der vorliegende Bebauungsplan sichert den bestehenden Wohnmobilstellplatz in seiner 
bisherigen, einfachen Ausstattung. Aufgrund der getroffenen Festsetzungen bleibt die 
Errichtung von Gebäuden ausgeschlossen; zugleich soll eine bedarfsgerechte Moderni-
sierung des Platzes in der Zukunft möglich sein. Nutzungseinschränkungen durch die 
beiden 20 kV-Freileitungen im Gebiet sind zu beachten. 

Zugrundegelegt wird ein einfach ausgestatteter Stellplatz für rund zwölf Wohnmobile. 
Die Erschließung des Stellplatzes erfolgt über die Seestraße. Auf dem Stellplatz können 
technische Anlagen zur Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Schmutzwasser, Abfall) 
betrieben werden. Stationäre sanitäre Anlagen für die Nutzer des Stellplatzes befinden 
sich außerhalb des Stellplatzes. Eine künstliche Beleuchtung des Stellplatzes ist mög-
lich; diese soll jedoch zurückhaltend und naturverträglich erfolgen.  

Der Stellplatz ist frei zugänglich, nicht eingezäunt und in den offenen Landschaftsraum 
am Ufer des Hahnenkammsees eingebunden. Der Stellplatz weist eine naturnahe Ge-
staltung mit wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigungen wie Schotterflächen, Fu-
genpflaster oder Rasengittersteinen auf. Die Trennung der Stellplätze erfolgt ohne feste 
bauliche Elemente (bisher verwendet: ausgelegte Natursteine). Auf dem Stellplatz be-
finden sich großkronige, schattenspendende Laubbäume, die bei Bedarf nachgepflanzt 
werden. 

 

5 Festsetzungen des Bebauungsplans 

5.1 Baugebiet 

Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung im Plangebiet ist durchgängig als sonstiges Sondergebiet 
gemäß § 11 BauNVO festgesetzt. Die Zweckbestimmung des sonstigen Sondergebiets 
ist „Wohnmobilstellplatz“. Der Wohnmobilstellplatz dient dem zeitlich befristeten Abstel-
len von selbstfahrenden Wohnmobilen. 

Die Art der baulichen Nutzung im sonstigen Sondergebiet „Wohnmobilstellplatz“ ist auf 
Anlagen zum Abstellen, zur Bewirtschaftung und zur Versorgung von selbstfahrenden 
Wohnmobilen beschränkt. Zu diesen Anlagen gehören insbesondere Hinweistafeln, 
Schranken und Bezahlautomaten, Zufahrten und Stellplätze, Anlagen zur Strom- und 
Wasserversorgung, Anlagen zur Schmutzwasser- und Abfallentsorgung sowie Beleuch-
tungsanlagen. 

Um eine weitere bauliche Verdichtung im Bereich des Seeufers und damit Auswirkungen 
auf das Landschaftsbild zu vermeiden, schließt der Bebauungsplan die Errichtung von 
Gebäuden im Sinne von Art. 2 Abs. 2 BayBO einschließlich verfahrensfreier Vorhaben 
im Sinne von Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 BayBO im Plangebiet aus. 
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Bei der baulichen Nutzung sind die Einschränkungen im Baubeschränkungsbereich der 
20 kV-Freileitungen (siehe unten) im Plangebiet zu beachten. 

Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung im Plangebiet wird mit einer Grundflächenzahl (GRZ) 
von 0.8 bestimmt. Dies entspricht dem Orientierungswert für das Maß der baulichen Nut-
zung in sonstigen Sondergebieten nach § 17 BauNVO. 

Mit der getroffenen Festsetzung können 80 % der überbaubaren Grundstücksfläche mit 
den zugelassenen baulichen Anlagen zum Abstellen, zur Bewirtschaftung und zur Ver-
sorgung von selbstfahrenden Wohnmobilen überdeckt werden. 

Bei der Errichtung von baulichen Anlagen sind die Einschränkungen im Baubeschrän-
kungsbereich der 20 kV-Freileitungen (siehe unten) im Plangebiet zu beachten. 

Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche im Plangebiet ist durch Baugrenzen festgesetzt. 
Um Anlagen zum Abstellen, zur Bewirtschaftung und zur Versorgung von selbstfahren-
den Wohnmobilen im gesamten Bereich des Wohnmobilstellplatzes zu ermöglichen, 
liegt das gesamte Plangebiet innerhalb der Baugrenzen. 

Maßnahmen zur Regelung des Wasserabflusses 

Im Plangebiet dürfen keine abflussstauenden Hindernisse (wie Barrieren, Aufschüttun-
gen etc.) angelegt werden, die das Abfließen von Oberflächenwasser aus dem westlich 
angrenzenden, höherliegenden Sportgelände verhindern.  

Oberflächenbefestigungen 

Um ein naturnahes Erscheinungsbild des Wohnmobilstellplatzes sicherzustellen und 
eine Versickerung des Niederschlagswassers vor Ort zu ermöglichen, sind im Plangebiet 
nur wasserdurchlässige Oberflächenbefestigungen zulässig. Zu solchen Oberflächen-
befestigungen gehören Schotter, Schotterrasen, Rasenpflaster und Rasengittersteine.  

Begrenzungen und Einfriedungen 

Um ein offenes und landschaftsschonendes Erscheinungsbild des Wohnmobilstellplat-
zes sicherzustellen, sind im Plangebiet feste bauliche Begrenzungen und Einfriedungen 
wie Mauern, Gabionen und Zäune unzulässig. Soweit Begrenzungen und Einfriedungen 
im Plangebiet erforderlich sind, können diese beispielsweise mit ausgelegten Naturstei-
nen, Holzpfosten oder lebenden Hecken hergestellt werden. 

Begrünung 

Im Plangebiet befinden sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Bebau-
ungsplans mehrere großkronige Laubbäume (geschätztes Alter 20 bis 30 Jahre), die im 
Zuge der Herrichtung des Wohnmobilstellplatzes durch zwei Neuanpflanzungen ergänzt 
wurden. Nordöstlich angrenzend an das Plangebiet befinden sich zudem bestehende 
Gehölzstrukturen, die das Gebiet zusätzlich einfassen und ökologisch aufwerten. 

Um die dauerhafte Begrünung des Wohnmobilstellplatzes sicherzustellen, setzt der Be-
bauungsplan den Bestand von sechs großkronigen Laubbäumen im Plangebiet fest. 
Dies erfolgt ohne eine feste Standortbindung. 

Bei der Pflanzung von Bäumen sind die Einschränkungen im Bewuchsbeschränkungs-
bereich der 20 kV-Freileitungen (siehe unten) im Plangebiet zu beachten. 
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5.2 Oberirdische Versorgungsleitungen 

Die Trassen der beiden bestehenden 20 kV-Freileitungen im Plangebiet und die daraus 
resultierenden Bau- und Bewuchsbeschränkungsbereiche sind im vorliegenden Bebau-
ungsplan als Hauptversorgungsleitungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB festgesetzt. 

Im zeichnerisch in der Planzeichnung des Bebauungsplans dargestellten Baubeschrän-
kungsbereich der Leitungen (beidseitig bis zu 9,50 m ab Leitungsachse) beträgt die zu-
lässige Nutzungshöhe 4,50 m ausgehend von derzeitigen Bodenniveau, da sonst die 
erforderlichen Mindestabstände zum Leiterseil nicht eingehalten werden. 

Darüber hinaus sind im Baubeschränkungsbereich keine Zeltaufbauten, Markisen etc. 
zulässig, da hier nach DIN 4102, Teil 7 eine harte Bedachung vorgeschrieben ist. Auf-
füllungen, Abgrabungen und andere Geländeveränderungen im Baubeschränkungsbe-
reich bedürfen der Genehmigung des Versorgungsträgers. 

Im zeichnerisch in der Planzeichnung des Bebauungsplans dargestellten Bewuchsbe-
schränkungsbereich der Leitungen (beidseitig 20,00 m ab Leitungsachse) dürfen nur 
Gehölze mit einer maximalen Wuchshöhe von 4,50 m gepflanzt werden.  

Der ungehinderte Zugang zu den Leitungstrassen im Plangebiet muss für den Versor-
gungsträger jederzeit gewährleistet sein. 

 

5.3 Maßnahmen zum Artenschutz 

Das Plangebiet liegt im offenen Landschaftsraum am Ufer des Hahnenkammsees und 
grenzt unmittelbar an den biotopgeschützten Engelseegraben. Als Maßnahme für den 
Artenschutz setzt der Bebauungsplan daher fest, dass die Beleuchtung des Plangebie-
tes mit künstlichem Licht zurückhaltend erfolgen muss. Soweit Beleuchtungsanlagen in-
stalliert werden, sind insektenschonende Leuchten entsprechend dem aktuellen Stand 
der Technik zu verwenden. Diese müssen möglichst nach unten abstrahlen und dürfen 
kein unnötiges Streulicht erzeugen. 

 

5.4 Flächennutzung (Bilanz) 

Festgesetzte Flächennutzung innerhalb des Plangebietes: 

Flächennutzung Flächenanteil Fläche absolut 

Baugebiet (Sondergebiet Wohnmobilstellplatz) 100,0 % 1.900 m² 

Gesamtfläche Geltungsbereich 100,0 % 1.900 m² 

 

6 Erschließung und Versorgung 

Der vorliegende Bebauungsplan sichert den bestehenden Wohnmobilstellpatz, der ver-
kehrlich voll erschlossen und mit Ladestationen zur Versorgung von Wohnmobilen mit 
elektrischer Energie ausgestattet ist. Soll das Versorgungsangebot erweitert oder durch 
Entsorgungsangebote ergänzt werden, erfolgt dies durch den Betreiber des Stellplatzes 
im Rahmen der gegebenen technischen Möglichkeiten. 

Aufgrund der bestehenden und im vorliegenden Bebauungsplan verbindlich festgesetz-
ten, wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigung des Wohnmobilstellplatzes erfolgt die 
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Versickerung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers vor Ort. Im Starkre-
genfall können überschüssige, d. h. nicht versickerbare, Wassermengen in den Egelsee-
graben bzw. direkt in den Hahnenkammsee abfließen. Besondere bauliche Anlagen zur 
Ableitung von Niederschlagswasser sind nicht erforderlich. 

 

7 Umweltbericht 

[Hinweis: Der Umweltbericht wurde im Vergleich zum Vorentwurf i. d. F. vom 20.02.2025 

vollständig ergänzt. Auf vollständige Rotfärbung des nachfolgenden Kapitels 7 wird je-

doch aufgrund der besseren Lesbarkeit verzichtet.] 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung 
von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen eine Umweltprüfung durchzufüh-
ren, welche die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB berücksichtigt. Dazu werden 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen eines Vorhabens bzw. einer Pla-
nung ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Dieser bildet einen 
gesonderten Teil der Begründung des Bebauungsplans. Die Ergebnisse sind in der Ab-
wägung zu berücksichtigen. 

Integriert in den Umweltbericht wird auch die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit §§ 15 und 18 BNatSchG. 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan wird die pla-
nungsrechtliche Grundlage für die Erschließung und Bebauung des Sondergebiets 
„Wohnmobilstellplatz“ Hahnenkammsee bei Hechlingen am See geschaffen. 

 

7.1 Methodik 

Der vorliegende Umweltbericht orientiert sich am Bayerischen Leitfaden „Der Umweltbe-
richt in der Praxis – Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung“ (ergänzte Fas-
sung mit Stand Januar 2007). Grundlage für die Bewertung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes bildet eine Geländekartierung der aktuellen 
Biotop- und Nutzungstypen (Ingenieurbüro Klos, Mai 2025) sowie die Auswertung fol-
gender, vorhandener Datenquellen: 

• Amtliche Biotopkartierung Bayern, 

• FIS-Natur Online (Fachinformationssystem Naturschutz), 

• Bayern-Atlas Plus, 

• Umweltatlas Bayern. 

Die Berücksichtigung der Eingriffsregelung erfolgt nach dem neuen Leitfaden „Bauen im 
Einklang mit Natur und Landschaft“ (12/2021). 

 

7.2 Schutzgebiete und naturschutzfachliche Grundsätze und Ziele  

Das Plangebiet liegt, wie das gesamte Gemeindegebiet Heidenheim, innerhalb des 
großräumigen Naturparks „Altmühltal“. Der südöstlich angrenzende Hahnenkammsee 
sowie der westlich angrenzende Bereich um den Hundsrücken sind als Landschafts-
schutzgebiet „Schutzzone im Naturpark Altmühltal“ ausgewiesen. Die Schutzzone dient 
dem Erhalt der strukturellen Vielfalt und Schönheit der Teillandschaften sowie dem 
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Schutz ökologisch sensibler Bereiche vor Übernutzung. Entlang des Hahnenkammsees 
sowie entlang des gesamten Egelseegrabens sind Teilbereiche als biotopkartierte Flä-
chen erfasst.  

 
Abbildung 1: Luftbild des Plangebietes mit Schutzgebietsabgrenzungen und Biotopkar-

tierung (Bayern-Atlas PLUS, 18.06.2025) 
 
Naturpark - gesamter Ausschnitt 
grünes Punktraster = Landschaftsschutzgebiet 
rosa Flächen = Biotopkartierung mit unterschiedlicher Ausprägung 
rote Umrandung = Plangebiet 

 

In der Bayerischen Biotopkartierung erfasste Flächen sind innerhalb des Plangebietes 
nicht vorhanden.  

Am Rand des Plangebietes befindet sich eine biotopkartierte Fläche, erhebliche Beein-
trächtigungen von Schutzgebieten oder Biotopen sind jedoch nicht zu erwarten. Das 
Plangebiet liegt innerhalb eines bereits intensiv genutzten Erholungsgebiets. 

 

7.3 Bestandsbeschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

In diesem Kapitel erfolgt für jedes Schutzgut eine Beschreibung des Bestandes sowie 
eine Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Pla-
nung. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal-argumentativ. Unter Be-
rücksichtigung von der Ausgleichbarkeit von Beeinträchtigungen werden im Ergebnis 
drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.  

Bei den Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Umwelt werden bau-, anlage- und be-
triebsbedingte Auswirkungen unterschieden. 
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7.3.1 Schutzgut Geologie und Boden 

Bestand: 

Der Planungsraum kann dem Naturraum „Fränkisches Keuper-Lias-Land“ in der Un-
tereinheit „Vorland der südlichen Frankenalb“ (D59-110) zugeordnet werden. 

Die geologischen Verhältnisse im Planungsraum werden durch Lehm oder Sand des 
Quartär (Pleistozän bis Holozän) geprägt (Geologische Karte von Bayern, M 1:500.000 
und M 1:25.000). Aus diesem geologischen Untergrund haben sich fast ausschließlich 
Kolluvisole (pseudovergleyt, vergleyt) aus Schluff bis Lehm (Kolluvium) gebildet (Über-
sichtsbodenkarte Bayern, M 1:25.000).  

Bodenformen mit einer für die Region besonderen Kombination von Standortfaktoren 
sowie topographische Besonderheiten sind im Plangebiet nicht vorhanden. Aufgrund der 
Nutzung des Plangebietes als Parkplatz sind die Böden intensiv anthropogen überprägt. 
Sie weisen ein gestörtes Bodenprofil und veränderte Bodeneigenschaften auf. 

Auswirkungen: 

Im Zuge der Bauarbeiten wird der Oberboden abgeschoben und zwischengelagert. Da-
bei wird das gewachsene Bodengefüge gestört, wodurch Bodenfunktionen wie Wasser-
speicherung oder Lebensraumfunktion vorübergehend beeinträchtigt werden. Aufgrund 
der vorhandenen Vorbelastung durch die bisherige Nutzung als Ersatzparkplatz wird die 
baubedingte Auswirkung insgesamt als gering eingestuft. 

Die geplante Befestigung des Wohnmobilstellplatzes in wasserdurchlässiger Schotter-
bauweise führt zu einer teilweisen Überformung, jedoch nicht zu einer vollständigen Ver-
siegelung. Eine Bebauung ist ausgeschlossen, die Erschließung erfolgt über die vorhan-
dene Zufahrt. 

Durch wasserdurchlässige Beläge und Begrünung nicht überbauter Flächen bleiben Bo-
denfunktionen in Teilen erhalten. Ein zusätzlicher Kompensationsflächenbedarf außer-
halb des Plangebiets ist daher nicht erforderlich. Somit werden die anlagebedingten Aus-
wirkungen als gering bewertet.  

Durch die geringe Nutzungsintensität als Stellplatz für Wohnmobile sind im Betrieb keine 
nennenswerten zusätzlichen Bodenbeeinträchtigungen zu erwarten. Bestehende Ge-
hölze im Umfeld tragen zur Stabilisierung lokaler Bodenfunktionen bei. 

Fazit: 

Da Boden ein nicht vermehrbares Gut ist, sind die Auswirkungen nicht vollständig zu 
vermeiden bzw. auszugleichen. Unter Berücksichtigung der geplanten Durchgrünung, 
der beschränkten Stellplatzzahl und der wasserdurchlässigen Befestigung werden die 
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut „Geologie und Boden“ als Auswirkungen mit 
geringer Erheblichkeit eingestuft.  

 

7.3.2 Schutzgut Wasser 

Bestand: 

Natürliche Oberflächengewässer oder wasserrechtliche Schutzgebiete sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Unmittelbar südwestlich des Plangebiets grenzt jedoch der 
Egelseegraben, ein Gewässer III. Ordnung, an.  
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Die Grundwasserverhältnisse werden durch die geologische Einheit des Doggers be-
stimmt. Die regional bedeutsamen Grundwassergeringleiter weisen eine mittlere Durch-
lässigkeit auf. Das Filtervermögen der Böden ist im Untergrund in der Regel als über-
wiegend hoch einzustufen. 

Auswirkungen: 

Der Egelseegraben liegt außerhalb des Planungsgrundstücks. Sein Überschwem-
mungsgebiet wurde im Jahr mittels einer 2D-Wasserspiegelberechnung berechnet. Für 
den Fall eines „100-jährlichen Hochwassers“ (HQ100) wurde keine Betroffenheit des 
Wohnmobilstellplatzes ermittelt (vgl. hierzu Kapitel 3.3). Bau-, anlage- oder betriebsbe-
dingte Auswirkungen auf den Egelseegraben sind damit nicht zu erwarten. 

Baubedingte Beeinträchtigungen des Grundwassers sind bei ordnungsgemäßem Bau-
stellenbetrieb nach dem Stand der Technik ebenfalls nicht zu erwarten. 

Durch die anlagebedingte Teilversiegelung kommt es zu einer Verringerung der natürli-
chen Bodenfunktionen im Wasserhaushalt. Dies betrifft insbesondere das Retentions-
vermögen, die Versickerung und die Grundwasserneubildung. 

Zur Schonung des Wasserhaushalts und als Beitrag zur Klimaanpassung ist im Bebau-
ungsplan die Verwendung wasserdurchlässiger Beläge festgesetzt. Eine Bebauung ist 
ausgeschlossen. Die Erschließung erfolgt flächensparend über die bestehende See-
straße. 

Die festgesetzten Baumpflanzungen sowie vorhandene Gehölze tragen zur Verdunstung 
bei, reduzieren den Oberflächenabfluss und unterstützen die Rückführung von Nieder-
schlagswasser in den natürlichen Wasserkreislauf. 

Aufgrund der geringen Größe des Plangebiets und der vorgesehenen Durchgrünung 
werden die anlagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut „Wasser“ als gering be-
wertet. 

Betriebsbedingt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Grundwassers zu erwar-
ten. Es gelten die allgemeinen Regeln zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. 

Fazit: 

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der Minimierung der Beeinträchtigung des natür-
lichen Wasserkreislaufs, der Schonung der natürlichen Trinkwasserressourcen und der 
Förderung der Grundwasserneubildung.  

Unter Berücksichtigung der genannten Festsetzungen wird die Erheblichkeit der Auswir-
kungen auf das Schutzgut „Wasser“ insgesamt als gering eingestuft. 

 

7.3.3 Schutzgut Klima/Luft 

Bestand: 

Dem Plangebiet kommt klimatisch nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Klima und 
Luft sind bereits durch die angrenzende Freizeitnutzung und den damit verbundenen 
Verkehr vorbelastet. 

Die innerhalb und am Rand des Plangebietes vorhandenen Gehölzstrukturen sowie an-
grenzende Biotope übernehmen eine kleinklimatische Ausgleichsfunktion. Die mittleren 
Jahresniederschläge liegen bei etwa 930 mm, die Jahresmitteltemperatur zwischen 10 
und 11 °C. Der Trockenheitsindex beträgt 35 bis 40 mm/°C. 
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Die offenen, landwirtschaftlich genutzten Flächen des Hundsrückens wirken als Kaltluf-
tentstehungsgebiet. Ein Kaltluftabfluss wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

Auswirkungen: 

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB wurden Anforderungen an den Klimaschutz und die Klima-
anpassung berücksichtigt. Als Reaktion auf die erwartbaren Auswirkungen des Klima-
wandels, etwa zunehmende Hitzeperioden und Extremwetterereignisse, fördern die ge-
planten Maßnahmen das Mikroklima: 

Der Erhalt und die Pflanzung von Gehölzen sorgen durch Verschattung für eine Redu-
zierung der sommerlichen Aufheizung befestigter Flächen und binden Staub und Fein-
partikel. Die Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge reduziert lokale Aufheizungsef-
fekte. 

Unter Berücksichtigung der geringen Flächengröße, der angrenzenden Straßen im Nor-
den und Osten und der Festsetzungen werden die bau- und anlagebedingten Auswir-
kungen auf das Schutzgut „Klima/Luft“ als gering bewertet. 

Betriebsbedingte Auswirkungen ergeben sich durch den zusätzlichen Freizeitverkehr, 
diese sind jedoch angesichts der bereits intensiven Vornutzung nicht erheblich. 

Fazit: 

Die klimatische Funktion des Gebiets wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt, da-
mit sind nur Auswirkungen mit geringer Erheblichkeit zu erwarten. 

 

7.3.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Als potentiell natürliche Vegetation würden sich ohne menschliche Einflüsse langfristig 
buchenreiche Laubwaldkomplexe entwickeln. Aufgrund der anthropogenen Nutzung ist 
die potentielle natürliche Vegetation nicht mehr ablesbar. 

Bestand: 

Die im Folgenden beschriebenen Biotop- und Nutzungsstrukturen wurden im Juni 2025 
durch das Ingenieurbüro Klos (Bearbeitung: B. Eng., Umweltingenieurin S. Jovi) erho-
ben. Die Bewertung ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt erfolgte auf Grundlage des 
Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffsregelung in der Bau-
leitplanung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr in der 
Fassung vom Dezember 2021. 

Das Plangebiet liegt im Übergang zwischen einer intensiv freizeitgenutzten Umgebung 
und der landwirtschaftlich genutzten Flur. Die Fläche ist als Parkplatzfläche ausgewie-
sen und wurde bislang überwiegend als Ersatzparkplatz genutzt, das führt zu Bodenver-
dichtungen. 

Im Nordosten und Südwesten ist das Gebiet durch Hecken und Baumstrukturen einge-
fasst. Innerhalb des Plangebietes befinden sich mehrere großkronige Laubbäume, unter 
anderem Feld-Ahorn, Hainbuche, gemeine Birke, Stiel-Eiche und Berg-Ulme. 

Nördlich grenzt die Fläche an das Sportzentrum des FSV Hechlingen, südlich verläuft 
die Seestraße. Westlich befindet sich der biotopkartierte Egelseegraben, dahinter er-
streckt sich offene Kulturlandschaft im Bereich des Hundsrückens. 

Die Fläche ist durch mehrere Einzelbäume mittlerer Ausprägung (Biotoptyp B312) ge-
prägt und wird aufgrund ihrer Nutzung als Ersatzparkplatz dem Sondergebiet (X3) ge-
mäß Bayerischer Kompensationsverordnung zugeordnet. In einzelnen offenen Berei-
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chen haben sich verbreitete Ruderalarten wie Weiß-Klee, Kleiner Klee, Gemeiner Lö-
wenzahn und Gänseblümchen angesiedelt. Als Abgrenzung zum nördlich angrenzenden 
Sportheim des FSV Hechlingen wurde eine gemischte, freiwachsende Hecke aus heimi-
schen Sträuchern und Stauden angepflanzt, darunter Schneeball, Liguster und Felsen-
birne. Dazu wachsen auf der Fläche blütenreiche Arten wie Fingerkraut, Storchenschna-
bel, Pippau und Lichtnelken. Diese Blütenpflanzen sind typische, weit verbreitete Arten, 
die sich standortbedingt vermutlich von selbst auf der Fläche angesiedelt haben. Trotz 
derzeit lückiger Ausbildung trägt die Hecke zur Strukturvielfalt bei und erhöht damit den 
ökologischen Wert der Fläche für die heimische Fauna. 

Faunistisch betrachtet erfüllt die Fläche allenfalls eine untergeordnete Funktion als Nah-
rungshabitat für verschiedene Tierarten. Mit Ausnahme der vorhandenen, durch die bis-
herige Nutzung bereits vorbelasteten, Bäume und Gehölze sind im Plangebiet keine Le-
bensräume streng geschützter, sensibler oder störungsempfindlicher Arten vorhanden.  

Zusammenfassend ist das Plangebiet aufgrund der intensiven Freizeitnutzung sowohl 
naturschutzfachlich als auch faunistisch als insgesamt geringwertig einzustufen. Von et-
was höherer naturschutzfachlicher und faunistischer Bedeutung sind gegebenenfalls die 
vorhandenen großkronigen Laubbäume im Plangebiet und die angrenzenden Gehölz-
strukturen außerhalb. 

Auswirkungen: 

Die bisher als Ersatzparkplatz genutzte Fläche wird dauerhaft in eine Wohnmobilstell-
platzfläche überführt. Die bereits zuvor verdichteten und leicht befestigten Flächen wur-
den mit einer Schotterrasendecke versehen. Als Abgrenzung zum nördlich angrenzen-
den Sportheim des FSV Hechlingen wurde eine gemischte, freiwachsende Hecke aus 
heimischen Sträuchern und Stauden angelegt. Trotz der derzeit lückigen Ausbildung 
trägt sie zur Erhöhung der Strukturvielfalt bei, verbessert den Biotopverbund und steigert 
damit die ökologische Funktionalität der Fläche. Ferner wird durch die Festsetzung der 
Unzulässigkeit von Einfriedungen die Durchgängigkeit der Fläche für bodengebundene 
Kleintiere erhalten und gesichert. 

Die vorhandenen großkronigen Laubbäume bleiben erhalten und wurden bereits durch 
zusätzliche Pflanzungen ergänzt. Insgesamt werden im Bebauungsplan sechs großkro-
nige Laubbäume festgesetzt, um bestehende Habitatstrukturen zu erhalten und neue zu 
schaffen und damit die ökologische Wertigkeit der Fläche zu sichern und langfristig zu 
erhöhen. Damit bleiben strukturgebende Gehölz- und Grünflächen als Lebensraum ins-
besondere für euryöke Arten erhalten. Gleichzeitig wird die Durchgängigkeit bestehen-
der Biotopverbundachsen zu angrenzenden Freiflächen für bodengebundene Kleintiere 
gestärkt. 

Lebensraumpotenziale für gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten gemäß Anhang IV 
der FFH-Richtlinie sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die vorhandenen Gehölze kön-
nen allenfalls als Bruthabitate für störungsunempfindliche, gehölzbrütende Vogelarten 
dienen. Diese sogenannten „Allerweltsarten“ können jedoch weiterhin Brutstandorte in 
den Gehölzen des Plangebiets finden. Darüber hinaus stehen hochwertigere Bruthabi-
tate für gehölzbrütende Vogelarten im Umfeld des Plangebiets in ausreichendem Maß 
zur Verfügung. 

Pflegemaßnahmen und Rückschnitte an Bäumen und Gehölzen im Plangebiet sind ge-
mäß § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG grundsätzlich außerhalb der Vogelbrutzeit, also 
im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar durchzuführen. Aufgrund dessen 
können Störungen und Schädigungen von Tieren und deren Entwicklungsstadien wäh-
rend der Brut und Aufzucht ausgeschlossen werden. 
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Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 
BNatSchG werden demnach durch das Vorhaben nicht ausgelöst.  

Angesichts der bestehenden Vorbelastungen durch die bisherige Parkplatz- und Frei-
zeitnutzung ist mit keiner erheblichen Zunahme von Störungen zu rechnen. Unter Be-
rücksichtigung des ökologischen Ausgangszustands, der geplanten Pflanzmaßnahmen 
sowie des Erhalts verschiedener Gehölzstrukturen werden die bau-, anlage- und be-
triebsbedingten Auswirkungen insgesamt als gering bewertet. 

Fazit  

Aufgrund des überwiegend geringwertigen naturschutzfachlichen Ausgangszustands 
der Fläche und der bestehenden Vorbelastungen durch die bisherige Nutzung sind die 
Auswirkungen auf das Schutzgut „Tiere und Pflanzen“ insgesamt als gering einzustufen.  

 

7.3.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Bestand: 

Das Plangebiet liegt im Naturpark Altmühltal, einer Region mit hoher landschaftlicher 
und touristischer Bedeutung. Der Naturpark verfolgt das Ziel, die Erholungseignung der 
Teillandschaften auf Grundlage eines funktionsfähigen Naturhaushalts und einer vielfäl-
tigen Landschaft zu sichern und weiterzuentwickeln.  

Das Landschaftsbild ist geprägt durch den Hahnenkammsee, durchgrünte Freizeitanla-
gen sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen. Gehölzstrukturen im und um das Plan-
gebiet tragen zusammen mit der Umgebung zur orts- und landschaftsbildprägenden Wir-
kung bei. 

Das Plangebiet grenzt an bestehende Parkplätze und Freizeitflächen an, wodurch sich 
die geplante Nutzung als Wohnmobilstellplatz unauffällig in das bestehende Nutzungs- 
und Landschaftsbild einfügt. Da keine baulichen Anlagen vorgesehen sind, bleibt das 
bestehende Landschaftsbild im Wesentlichen erhalten. Die vorhandenen Wege entlang 
des Hahnenkammsees sowie Wirtschaftswege in der Umgebung dienen der Naherho-
lung (Spazierengehen, Wandern, Radfahren) und bleiben weiterhin nutzbar. 

Auswirkungen: 

Baubedingt ist mit temporären Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds durch Baulärm 
und optische Störungen zu rechnen. Diese sind räumlich und zeitlich begrenzt und wer-
den daher als gering eingestuft.  

Anlagebedingt sind aufgrund des Ausschlusses baulicher Anlagen sowie der weitgehen-
den Erhaltung vorhandener Gehölzstrukturen und auch durch den bepflanzten Wall im 
Norden nur geringe Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten. 

Betriebsbedingt ergeben sich keine erheblichen Änderungen zum Ausgangszustand. 
Die vorgesehene Nutzung des Plangebietes als Stellplatz für Wohnmobile beeinträchtigt 
das Landschaftsbild nur geringfügig und nicht stärker als die bisherige Nutzung als Er-
satzparkplatz.  

Fazit: 

Unter Berücksichtigung der geplanten Nutzung ohne Bebauung, des Erhalts vorhande-
ner Gehölze sowie der landschaftsangepassten Einbindung sind die Auswirkungen auf 
das Schutzgut „Landschaftsbild und Erholung“ insgesamt als gering einzustufen. Die op-
tische Integration in die bestehende Umgebung und begleitende Maßnahmen sichern 
die landschaftliche Einbindung und kompensieren die Beeinträchtigung. 
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7.3.6 Schutzgut Mensch 

Bestand: 

Das Plangebiet wird derzeit regelmäßig als Ersatzparkplatz genutzt. Die umliegenden 
Flächen bestehen aus Parkplätzen, Ackerflächen, freier Flur sowie dem angrenzenden 
Hahnenkammsee. 

Von den landwirtschaftlich genutzten Flächen sind auch bei ordnungsgemäßer Bewirt-
schaftung typische Emissionen wie Staub, Lärm und Geruch zu erwarten. Zudem ist die 
Umgebung stark durch Freizeitnutzung geprägt, sodass insbesondere an Wochenenden 
und Feiertagen sowie außerhalb üblicher Ruhezeiten mit erhöhter Geräuschentwicklung 
durch Besucher- und Fahrzeugbewegungen zu rechnen ist. 

Auswirkungen: 

Während der Erschließung und Bauarbeiten im Plangebiet ist mit temporären Lärm- und 
Staubemissionen zu rechnen. Diese betreffen umliegende Flächen, sind jedoch räumlich 
und zeitlich begrenzt. Die baubedingten Auswirkungen werden daher als gering einge-
stuft. 

Die geplante Nutzung als Wohnmobilstellplatz gliedert sich in die bestehende Freizeit- 
und Parkplatznutzung ein. Die Fläche bleibt frei von Gebäuden, sodass keine erhebli-
chen anlagebedingten Veränderungen oder Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

Im Betrieb können durch die An- und Abreise von Wohnmobilen und den Aufenthalt von 
Reisenden auf dem Wohnmobilstellplatz Geräuschentwicklungen entstehen, insbeson-
dere auch an Wochenenden und Feiertagen. Zudem können von angrenzenden land-
wirtschaftlichen Flächen weiterhin unvermeidliche Emissionen wie Gerüche (z.B. bei 
Gülleausbringung), Staub und Lärm auftreten. Für die kurzzeitig anwesenden Personen 
auf dem Stellplatz sowie für angrenzende Erholungssuchende sind daher geringe Aus-
wirkungen zu erwarten. 

Fazit: 

Für das Schutzgut „Mensch“ und die menschliche Gesundheit ergeben sich durch das 
Vorhaben insgesamt geringe Auswirkungen. Die vorgesehene Nutzung entspricht der 
umgebenden Struktur und führt nicht zu einer relevanten zusätzlichen Belastung. 

 

7.3.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bestand und Auswirkungen: 

Bau- und Bodendenkmäler sind weder innerhalb des Plangebietes, noch auf den direkt 
angrenzenden Flächen bekannt. 

Allgemein muss bei allen Bodeneingriffen prinzipiell mit archäologischen Funden ge-
rechnet werden. Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken sowie Unternehmer 
und Leiter, die Bodeneingriffe vornehmen, werden diesbezüglich auf die gesetzlichen 
Vorschriften zum Auffinden von archäologischen Objekten nach Art. 8 des Denkmal-
schutzgesetzes hingewiesen. 

Sollten im Zuge der Bauarbeiten Kulturgüter z.B. in Form von Bodendenkmälern oder 
archäologischen Funden zu Tage treten, unterliegen diese gemäß Art. 8 Abs. 1 - 2 
DSchG der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Un-
tere Denkmalschutzbehörde. Alle Beobachtungen und Funde (u.a. Bodenverfärbungen, 
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Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben und Knochen) müssen 
unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, der Unteren Denkmalschutzbehörde beim 
Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen oder direkt dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege mitgeteilt werden. Der Bau ist vorübergehend einzustellen. 

Sofern im Plangebiet keine Bodendenkmäler auftreten, sind weder anlage-, bau-, noch 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Fazit: 

Die die Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter werden als gering bewertet. 

 

7.3.8 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern werden, soweit beurteilungsrelevant, bei 
den jeweiligen Schutzgütern miterfasst. Erhebliche Umweltauswirkungen durch sich ver-
stärkende Wechselwirkungen sind für das Plangebiet nach heutigem Kenntnisstand 
nicht ersichtlich. 

 

7.3.9 Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Würde die Aufstellung des Bebauungsplans unterbleiben, würde die Fläche weiterhin als 
Ersatzparkplatz genutzt werden. Eine städtebaulich geordnete Entwicklung sowie die 
gestalterische und funktionale Ausgestaltung der Fläche im Hinblick auf die geplante 
Nutzung als Wohnmobilstellplatz wäre auf dieser Grundlage nicht möglich. 

Das Entwicklungspotenzial der Fläche bliebe ungenutzt. Eine geeignete Alternativfläche 
konnte unter naturschutzfachlichen, landschaftsplanerischen und städtebaulichen Ge-
sichtspunkten nicht ermittelt werden. 

 

7.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 
(einschl. naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung) 

Die Bauleitplanung für sich betrachtet stellt zwar keinen Eingriff in Natur und Landschaft 
dar, jedoch bereitet diese einen Eingriff vor. Die nachfolgenden Maßnahmen wurden zur 
Vermeidung, Verminderung und dem Ausgleich nachteiliger Auswirkungen entwickelt 
und werden im Sinne der Eingriffsregelung den jeweiligen Beeinträchtigungen gegen-
übergestellt. 

 

7.4.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Nach § 15 BNatSchG gilt bei einem Eingriff das Vermeidungs- bzw. Ausgleichsgebot. 
Demnach sind Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes vor-
rangig zu vermeiden. Diese Verpflichtung macht eine frühzeitige Berücksichtigung von 
Umweltaspekten in allen Planungsphasen notwendig. 

Die Ausweisung des Sondergebiets „Wohnmobilstellplatz“ erfolgt auf einer bereits zuvor 
als Ersatzparkplatz genutzten Fläche mit überwiegend geringer naturschutzfachlicher 
Bedeutung. Dadurch werden erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
bereits im Ansatz vermieden. Die Inanspruchnahme hochwertigerer oder sensibler Flä-
chen kann somit ausgeschlossen werden. Alternative Standorte mit vergleichbarer Eig-
nung stehen im Bereich des Hahnenkammsees aktuell nicht zur Verfügung. 
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Zur Vermeidung bzw. Verringerung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen können 
verschiedene bautechnische und grünordnerische Maßnahmen herangezogen werden. 
Hierzu zählen insbesondere folgende allgemeine, aus der aktuellen Gesetzeslage ab-
leitbare Maßnahmen: 

- Pflegemaßnahmen und Rückschnitte an Bäumen und Gehölzen im Plangebiet 
sind in gemäß § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG grundsätzlich außerhalb der 
Vogelbrutzeit, also im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar durch-
zuführen. 

- Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in „nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung und Vergeudung zu schützen.“ Die Aussagen der DIN 18915 über 
Bodenabtrag und Oberbodenlagerung sind zu beachten. Der Oberboden ist 
durch getrennte Lagerung zu sichern und bei Bedarf für Bepflanzungen wieder 
zu verwenden. Vorhandene Vegetationsflächen, die nicht bebaut werden, sind 
vom Baubetrieb freizuhalten. Oberboden darf nicht durch Befahren oder auf an-
dere Weise verdichtet werden. 

- Die schonende Oberbodenbehandlung sowie die Vermeidung bzw. Beseitigung 
baubedingter Bodenverdichtungen (Beachtung der DIN 18300 – Erdarbeiten so-
wie der DIN 18915 – Bodenarbeiten). 

- Minimierung von baubedingten Lärm-, Schadstoff- und Staubemissionen gemäß 
dem Stand der Technik; Lagerung von boden- und wassergefährdenden Stoffen 
nur auf befestigten Flächen. 

- Rasche Bauabwicklung zur Begrenzung der temporären Beeinträchtigungen auf 
ein Minimum. 

- Gemäß § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1 Abs. 3 BNatSchG sind Ge-
bäude, bauliche Anlagen und Freiflächen umweltschonend auszuführen. Dies 
betrifft insbesondere den Umgang mit den Schutzgütern „Boden“, „Wasser“ so-
wie „Pflanzen und Tiere“. Gegen Verunreinigung des Grundwassers sind strenge 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Während des Baubetriebs sind Beeinträch-
tigungen durch geeignete Schutzmaßnahmen zu vermeiden. 

 
Darüber hinaus kommen folgende, spezifische Festsetzungen und Maßnahmen für das 
Baugebiet zum Tragen: 

Schutzgüter Boden und Wasser, Klima/Luft 

Durch die Festsetzung versickerungsfähiger Beläge auf dem Stellplatz für Wohnmobile 
wird der Versiegelungsgrad minimiert. Dies verringert den Oberflächenwasserabfluss, 
erhält Teile der Bodenfunktionen und reduziert die sommerliche Aufheizung im Plange-
biet. 

Zur Förderung der Artenvielfalt und zur strukturellen Aufwertung des Plangebiets wurden 
sechs großkronige Laubbäume ohne spezifische Standortbindung festgesetzt. Diese 
Maßnahme dient insbesondere der Habitatfunktion für Vögel und Insekten und leistet 
einen Beitrag zur Durchgrünung und ökologischen Aufwertung der Fläche. 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Landschaftsbild 

Durch die Festsetzung, auf feste bauliche Begrenzungen und Einfriedungen wie Mauern, 
Gabionen und Zäune im Plangebiet zu verzichten, wird ein offenes und landschaftsver-
trägliches Erscheinungsbild sichergestellt und zugleich die Durchgängigkeit für boden-
gebundene Kleintiere erhalten.  
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Die Festsetzung insektenschonender Beleuchtung reduziert Auswirkungen auf die In-
sektenfauna und vermindert durch die Reduzierung der „Lichtverschmutzung“ gleichzei-
tig Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion. 

 

7.4.2 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Eingriffsregelung) 

Die Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets „Wohnmobilstellplatz“ ersetzt die bishe-
rige Parkplatznutzung. Es erfolgt keine zusätzliche Versiegelung oder Inanspruchnahme 
neuer Flächen. Eine Bebauung mit Gebäuden sowie die Errichtung von Einfriedungen 
wird im Bebauungsplan ausgeschlossen. Funktional und flächenmäßig bleibt die Nut-
zungsintensität gleich. Eine erhebliche Veränderung und Beeinträchtigung des Natur-
haushalts oder Landschaftsbilds ist nicht gegeben.  

Daher ist gemäß § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 15 Abs. 2 BNatSchG kein Aus-
gleichsbedarf festzustellen. Eine rechnerische Ermittlung von Eingriffsschwere und 
Kompensationsumfang entfällt somit. 

 

7.4.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Mit der Prüfung der in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten, wird 
die Verpflichtung der sog. „Alternativenprüfung“ ausdrücklich ins Baugesetzbuch aufge-
nommen. Dabei sind gemäß Anlage 1, Nr. 2d BauGB die Ziele und der räumliche Gel-
tungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen, sodass die Alternativenprüfung an-
derweitige Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der beabsichtigten Planung und innerhalb 
des betreffenden Plangebiets betrifft und nicht über grundsätzlich andere Planungen 
nachgedacht werden muss.  

Aufgrund der bisherigen Nutzung als Ersatzparkplatz wird der Änderungsbereich sowohl 
städtebaulich als auch naturschutzfachlich als gut geeignet bewertet. Ein Großteil der 
vorhandenen Gehölzstruktur bleibt erhalten. Aufgrund der geringen Intensität des Ein-
griffs und der vorhandenen Vorbelastung besteht kein Bedarf an weitergehenden Kom-
pensationsmaßnahmen. 

Durch die vorgesehenen Durchgrünungsmaßnahmen, den Erhalt vorhandener Gehölz-
strukturen sowie die Verwendung versickerungsfähiger Flächenbefestigungen ist, unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Vorbelastung, eine landschaftsverträgliche Einbin-
dung des Sondergebiets „Wohnmobilstellplatz“ in die Umgebung gewährleistet. 

Sinnvolle planerische Alternativen zum vorliegenden Bebauungsplan für das Sonderge-
biet „Wohnmobilstellplatz Hahnenkammsee“ konnten nicht ermittelt werden. 

 

7.5 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Mit dem Bebauungsplan „Wohnmobilstellplatz Hahnenkammsee“ bei Hechlingen am 
See beabsichtigt die Gemeinde Heidenheim, Stellplätze für Wohnmobile am nordwestli-
chen Uferbereich des Hahnenkammsees planungsrechtlich abzusichern. Durch die Aus-
weisung als Sondergebiet „Wohnmobilstellplatz“ soll die vorhandene Nachfrage nach 
Wohnmobilstellplätzen im Bereich des Sees gedeckt werden. 

Die bestehende Nutzung als Ersatzparkplatz ist bereits mit einer gewissen Vorbelastung 
verbunden. Im Rahmen des Bebauungsplans wurde der derzeitige Umweltzustand an-
hand der bestehenden Nutzung und verfügbaren Daten fachlich bewertet. 

Die zu erwartenden Auswirkungen auf die Umwelt betreffen insbesondere den Boden 
durch eine moderate Verdichtung sowie die geringfügige Überformung von Flächen mit 
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geringer naturschutzfachlicher Bedeutung. Eine Bebauung oder vollständige Versiege-
lung ist im Plangebiet nicht zulässig.  

Zur Förderung der Artenvielfalt und zur strukturellen Aufwertung des Plangebiets wurden 
sechs großkronige Laubbäume ohne spezifische Standortbindung festgesetzt. Diese 
Maßnahme dient insbesondere der Habitatfunktion für Vögel und Insekten und leistet 
einen Beitrag zur Durchgrünung und ökologischen Aufwertung der Fläche. Weitere Fest-
setzungen reduzieren die Auswirkungen auf Boden, Wasser, Klima sowie Tiere und 
Pflanzen.  

Faunistisch erfüllt die Fläche lediglich eine untergeordnete Funktion als Nahrungshabi-
tat. Lebensräume streng geschützter, sensibler oder störungsempfindlicher Arten sind 
aufgrund der bestehenden Vorbelastung im Plangebiet nicht vorhanden. Die erhaltenen 
Bäume und zusätzlich gepflanzten Gehölze können weiterhin als Lebensraum und Brut-
standort für störungsunempfindliche Vogelarten dienen. Artenschutzrechtliche Verbots-
tatbestände werden bei ordnungsgemäßer Umsetzung der Planung nicht ausgelöst. 

Durch das festgesetzte Pflanzgebot sowie die Verwendung von versickerungsfähiger 
Flächenbefestigung wird eine landschaftsverträgliche Einbindung des Sondergebiets 
„Wohnmobilstellplatz“ sichergestellt. 

Der Zielzustand der Fläche ist in seiner ökologischen Wertigkeit im Wesentlichen mit 
dem Ausgangszustand vergleichbar. Durch die getroffenen Festsetzungen werden Be-
einträchtigungen von Natur und Landschaft weitestgehend vermieden. Ein Ausgleichs-
bedarf im Sinne der Eingriffsregelung resultiert aus der Planung nicht. 

Eine Übersicht der Umweltauswirkungen ist in Tabelle 1 zusammengefasst. 

 

Tabelle 1: Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter 
 

Schutzgut 

Erheblichkeit der Auswirkungen 

Ergebnis 
Baubedingt 

Anlage- 
bedingt 

Betriebs- 
bedingt 

Geologie/Boden gering gering gering gering 

Wasser gering gering gering gering 

Klima/Luft gering gering gering gering 

Tiere und Pflanzen gering gering gering gering 

Landschaftsbild und  
Erholung 

gering gering gering gering 

Mensch gering gering gering gering 

Kultur- und Sachgüter gering gering gering gering 
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